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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2120 
2122

Gesetz zur Änderung 
von Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 30. April 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
von Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation 
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

2122

Artikel 1
Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 863), wird wie folgt geändert:

 1.  § 5 a wird wie folgt geändert: 

 Folgender Absatz 5 wird angefügt:

  „(5) Die Kammer stellt den Behörden europäischer 
Staaten im Sinne des §  3 Absatz  1 zum Zweck der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ge-
mäß Artikel 10 Absatz  4 der Richtlinie 2011/24/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte 
in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversor-
gung (ABl. L 88 vom 4. April 2011 S. 45) auf Anfrage 
Informationen über die Berufsausübungsberechti-
gung der Kammerangehörigen und Dienstleistenden 
aus ihren Verzeichnissen nach § 5 Absatz 1 zur Verfü-
gung.“

 2.  § 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Nummer 3 werden die Wörter „sowie eine 
Notfalldienstordnung zu erlassen“ gestrichen.

 b)   In der Nummer 13 werden nach dem Wort „wahr-
zunehmen“ folgende Wörter eingefügt: „; die Apo-
thekerkammern können sich an der Ausbildung 
der pharmazeutisch-technischen Assistentinnen 
und Assistenten beteiligen“.

 3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Ärztekammern errichten Ethikkommis-
sionen zur Beratung ihrer Kammerangehörigen in 
berufsrechtlichen und berufsethischen Fragen. 
Diese Kommissionen nehmen auch die Aufgaben 
wahr, die Ethikkommissionen durch Bundesrecht 
im Zusammenhang mit medizinischen For-
schungsvorhaben in den in Artikel 74 Nummern 
19 und 26 Grundgesetz genannten Gebieten oder 
durch Landesrecht zugewiesen worden sind.“

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „; die gesetz-
lichen Bestimmungen nichts anderes vorgeben“ 
durch die Wörter „bundes- oder landesrechtlich 
nichts anderes vorgegeben ist“ ersetzt.

 c)   In Absatz 6 Satz 2 werden nach dem Wort „Arz-
neimittelgesetz“ die Wörter „oder dem Medizin-
produktegesetz“ eingefügt.

 4.   In § 9 Absatz 3 werden die Angabe „Absatz 1 Nr. 2“ 
durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 3“ und die An-
gabe „Absatz  1 Nr.  3“ durch die Wörter „Absatz  1 
Nummer 4“ ersetzt.

 5.   In § 15 Absatz 2 Buchstabe b wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „80“ ersetzt.

 6.  Dem § 16 Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

  „Die private Anschrift ist durch die berufl iche An-
schrift zu ersetzen, sofern Kammerangehörige dies 
gegenüber der Kammer schriftlich erklärt haben und 
die Kammer die Angabe der berufl ichen Anschrift in 
diesem Verzeichnis zulässt.“

 7.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Abweichend von den in der Wahlordnung zur 
Durchführung der Wahl enthaltenen Rechtsvor-
schriften können die Kammern die Form der 
Stimmabgabe durch Satzung regeln. Die Satzung 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.“

 8.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 3 wird das abschließende Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt.

 b)  Der Nummer 4 werden folgende Sätze angefügt:

   „Das Bestehen des Versicherungsverhältnisses ist 
der zuständigen Kammer auf Verlangen nachzu-
weisen. Zuständige Stelle im Sinn von § 117 Ab-
satz  2 Versicherungsvertragsgesetz vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 79 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, ist 
die jeweilige Kammer und“.

 c)  Folgende Nummer 5 wird angefügt:

   „5. auf Verlangen Informationen über die von Ih-
nen angebotenen Leistungen, insbesondere über 
deren Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit, 
über ihren Zulassungs- oder Registrierungsstatus, 
über ihren Versicherungsschutz oder andere For-
men des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpfl icht bereitzustel-
len.“

 9.  § 31 wird wie folgt gefasst:

 „§ 31

  (1) Das Nähere zu §  30 regeln die Berufsordnung 
und die Notfalldienstordnung.

  (2) Die Notfalldienstordnung hat insbesondere vor-
zusehen, dass die Verpfl ichtung zur Teilnahme am 
Notfalldienst nur für einen bestimmten regionalen 
Bereich gilt. Sie kann zur Sicherstellung der Qualität 
des Notfalldienstes bestimmen, dass die Notfall-
diensttätigkeit in einer zentralen Notfalldienstein-
richtung zu erfolgen hat und sich die Notfalldienst-
verpfl ichteten in diesem Fall an den Kosten dieser 
Einrichtung zu beteiligen haben. Die Notfalldienst-
ordnung kann ferner Ausnahmetatbestände von der 
Teilnahmeverpfl ichtung für bestimmte Fallgruppen 
und Teilnahmebefreiungen, insbesondere wegen kör-
perlicher Behinderungen oder besonders belastender 
familiärer Pfl ichten sowie wegen Teilnahme an einem 
klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung 
vorsehen. Teilnahmebefreiungen können auf Antrag 
ganz, teilweise oder vorübergehend erteilt werden. 

  (3) Die Berufsordnung und die Notfalldienstordnung 
werden von der zuständigen Kammer erlassen. Sie 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.“

10.  § 49 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Abweichend von § 36 Abs. 6 kann die Kammer 
Tätigkeiten in eigener Praxis für die Weiterbildung 
anerkennen, wenn die Weiterbildung unter Supervi-
sion ermächtigter Kammerangehöriger durchgeführt 
wird, die die Voraussetzungen nach § 37 Abs. 2 und 3 
erfüllen, und eine Gefährdung von Patientinnen und 
Patienten nicht zu befürchten ist.“

11.  § 115 wird aufgehoben.

2120

Artikel 2
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 

Landes Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. November 1997 
(GV. NRW. S.  430), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S.  97), wird 
wie folgt geändert:
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1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe „Drittes Kapitel Landesgesundheits-
berichterstattung, Landesgesundheitskonferenz, 
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit“ wird 
durch die Angabe „Drittes Kapitel Landesgesund-
heitsberichterstattung, Landesgesundheitskonfe-
renz, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-West-
falen“ ersetzt.

 b)  Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst:

   „§  27 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen“.

2.   In § 5 Absatz 2 Nummer 4 werden die Wörter „Lan-
desinstitut für Gesundheit und Arbeit“ durch die 
Wörter „Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-West-
falen“ ersetzt.

3.  § 19 wird wie folgt gefasst:

 „§ 19 
 Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten

  (1) Die unteren Gesundheitsbehörden stellen amtliche 
Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstatten 
Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landes-
rechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Die Ärztin-
nen und Ärzte der unteren Gesundheitsbehörde sind 
Gerichtsärzte im Sinne des §  87 Absatz  2 der Straf-
prozessordnung für den Bezirk des Gesundheitsamtes.

  (2) Für die amtlichen Untersuchungen zur Ausstel-
lung von gutachterlichen Stellungnahmen in beam-
tenrechtlichen Verfahren nach dem Landesbeamten-
gesetz NRW ist die untere Gesundheitsbehörde am 
Wohnort der zu begutachtenden Person zuständig. 
Abweichend davon kann die Behörde oder Einrich-
tung, die das beamtenrechtliche Verfahren durchführt, 
die untere Gesundheitsbehörde am Dienstort der zu 
begutachtenden Person beauftragen.“

4.   In § 20 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Landesin-
stituts für Gesundheit und Arbeit“ durch die Wörter 
„Landeszentrums Gesundheit Nordrhein Westfalen“ 
ersetzt.

5.   In der Überschrift „Drittes Kapitel“ werden die Wör-
ter „Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit“ durch 
die Wörter „Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.

6.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „Landesins-
titut für Gesundheit und Arbeit“ durch die Wörter 
„Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfa-
len“ ersetzt.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-West-
falen ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des 
für Gesundheit zuständigen Ministeriums.“

 c)   In Absatz  2 Satz  1 und Absatz  3 Satz  1 werden 
jeweils das Wort „Landesinstitut“ durch das Wort 
„Landeszentrum“ ersetzt.

7.  § 31 wird aufgehoben.

2122

Artikel 3
Änderung des Gesetzes über die Gutachterstellen 

bei den Ärztekammern

Das Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekam-
mern vom 16. Juni 1970 (GV. NRW. S. 434), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 (Erster Teil) des Gesetzes vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), wird wie folgt geändert: 

§ 16 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. April 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2013 S. 202

46

Gesetz 
zur Regelung des Jugendarrestvollzuges 

in Nordrhein-Westfalen 
(Jugendarrestvollzugsgesetz 

Nordrhein-Westfalen – JAVollzG NRW)
Vom 30. April 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Regelung des Jugendarrestvollzuges 

in Nordrhein-Westfalen 
(Jugendarrestvollzugsgesetz 

Nordrhein-Westfalen – JAVollzG NRW)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Ziel und erzieherische Gestaltung

§ 1  Ziel und Aufgaben

§ 2  Grundsätze der erzieherischen Gestaltung

§ 3  Elemente der erzieherischen Gestaltung

Abschnitt 2 
Vollzugsverlauf

§ 4  Aufnahme, Zugangsgespräch

§ 5  Erziehungsplan

§ 6  Beschäftigung

§ 7  Freizeit

§ 8  Sport

§ 9  Kontakte, Anlaufstellen

§ 10  Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung

§ 11  Persönlicher Bereich
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§ 12  Unterbringung

§ 13  Verpfl egung

§ 14  Gesundheitsfürsorge

§ 15  Religionsausübung

§ 16  Schriftwechsel, Pakete

§ 17  Besuche, Telefonate, Ausgang

Abschnitt 3 
Verhalten im Arrestvollzug

§ 18  Verhalten der Jugendlichen

§ 19  Hausregeln

§ 20  Konfl iktregelung

§ 21  Durchsuchung, Feststellung von Suchtmittelkonsum

§ 22  Besondere Sicherungsmaßnahmen

§ 23  Beschwerderecht, Justizvollzugsbeauftragter

Abschnitt 4 
Beendigung des Vollzuges

§ 24  Schlussbericht, Entlassungsgespräch

§ 25  Fahrtkosten

Abschnitt 5 
Organisation

§ 26  Arresteinrichtungen

§ 27  Aufsichtsbehörde

§ 28  Belegungsfähigkeit, Ausstattung

§ 29  Leitung des Vollzuges

§ 30  Vollzugsbedienstete

§ 31  Ehrenamtliche Betreuung

Abschnitt 6 
Sonstige Vorschriften

§ 32  Einsatz von Videotechnik

§ 33  Datenschutz, kriminologische Forschung

§ 34   Arrest wegen der Nichterfüllung von Weisungen, 
Aufl agen oder Anordnungen

§ 35  Entsprechende Anwendung

§ 36  Freizeit- und Kurzarrest

§ 37  Einschränkung von Grundrechten

§ 38  Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Abschnitt 1 
Ziel und erzieherische Gestaltung

§ 1 
Ziel und Aufgaben

(1) Der Vollzug des Jugendarrestes dient dem Ziel, die 
Jugendlichen zu befähigen, künftig eigenverantwortlich 
und ohne weitere Straftaten zu leben. Ihnen ist dazu in 
erzieherisch geeigneter Weise zu vermitteln, dass sie Ver-
antwortung für ihr sozialwidriges Verhalten übernehmen 
und die notwendigen Konsequenzen für ihr künftiges 
Leben daraus ziehen müssen. Der Vollzug des Jugendar-
restes soll auch dabei helfen, die Schwierigkeiten zu 
bewältigen, die zu der Begehung der Straftat beigetragen 
haben.

(2) Alle an dem Vollzug des Jugendarrestes beteiligten 
Personen sowie die einbezogenen Institutionen arbeiten 
zusammen und wirken an der Erfüllung dieser Aufgaben 
zur Erreichung des Ziels mit. Hierbei sind auch die Per-
sonensorgeberechtigten, soweit möglich, in angemessener 
Weise einzubeziehen.

§ 2 
Grundsätze der erzieherischen Gestaltung

(1) Der Jugendarrest ist erzieherisch zu gestalten. Er soll 
den Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, sozial ange-
messene Handlungsformen unter Achtung der Rechte 
Anderer in ihre Lebensgestaltung zu übernehmen. Die 
Selbstachtung der Jugendlichen, ihr Einfühlungsvermö-
gen in die Situation der Opfer von Straftaten und ihr 
Verantwortungsgefühl sind ebenso zu fördern wie die 
Entwicklung von Einstellungen und Fertigkeiten, die sie 
vor erneuter Straffälligkeit schützen.

(2) Die Jugendlichen werden unterstützt, ihre persönli-
chen und sozialen Schwierigkeiten zu bewältigen. Die 
Hilfe ist darauf gerichtet, sie in die Lage zu versetzen, 
ihre Angelegenheiten zunehmend selbst zu ordnen und 
zu regeln. Ihr Alter, ihre körperliche und geistige 
Gesundheit, ihr individueller Reifegrad und ihre Fähig-
keiten sowie ihre persönliche Situation sind dabei zu 
berücksichtigen.

(3) Der Vollzug des Jugendarrestes soll die belastende 
Wirkung des Freiheitsentzuges mildern und das Recht 
der Jugendlichen auf Privatsphäre wahren. 

(4) Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse 
der weiblichen und männlichen Jugendlichen sind wäh-
rend des Vollzuges des Jugendarrestes und bei allen Ein-
zelmaßnahmen zu berücksichtigen.

§ 3 
Elemente der erzieherischen Gestaltung

(1) Tragende Elemente der erzieherischen Gestaltung 
sind insbesondere:

1.  Soziale Trainingskurse,

2.  Gruppenarbeit, 

3.  Einzelgespräche, 

4.  Gemeinschaftsveranstaltungen, 

5.  altersgemäße, gemeinnützige Beschäftigung,

6.  Freizeitgestaltung,

7.  Sport und

8.   die Vermittlung stabilisierender Kontakte und Anlauf-
stellen.

(2) Fähigkeiten und Begabungen der Jugendlichen sind 
zu wecken und zu fördern. Mit den Regelmäßigkeiten 
von Tagesabläufen werden sie vertraut gemacht.

Abschnitt 2 
Vollzugsverlauf

§ 4 
Aufnahme, Zugangsgespräch

(1) Jugendliche werden aufgrund eines schriftlichen 
Vollstreckungsersuchens des Gerichts in die nach dem 
Vollstreckungsplan zuständige Arresteinrichtung aufge-
nommen. Auf eine unverzügliche Vollziehung des Jugend-
arrestes unter Berücksichtigung schulischer und beruf-
licher Verpfl ichtungen der Jugendlichen ist hinzuwirken.

(2) Mit neu aufgenommenen Jugendlichen führen die 
Vollzugsleitung oder von ihr bestimmte Bedienstete als-
bald ein Zugangsgespräch, in dem die Jugendlichen erste 
Informationen erhalten und, gegebenenfalls durch Aus-
händigung eines Merkblattes, über ihre Rechte und 
Pfl ichten aufgeklärt werden. Ihnen werden die Hausre-
geln (§  19) ausgehändigt. Das Gespräch soll Aufschluss 
über die gegenwärtige Situation und persönliche Verfas-
sung der Jugendlichen geben. Die wesentlichen Erkennt-
nisse aus diesem Gespräch sind zu dokumentieren.

(3) Den Jugendlichen sind bei der Aufnahme bestimmte 
Personen aus dem Kreis der Vollzugsbediensteten als 
Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner zu benen-
nen.

(4) Weibliche Jugendliche, die über den fünften Monat 
hinaus schwanger sind, vor weniger als drei Monaten 
entbunden haben oder ihr Kind selbst nähren, dürfen 
nicht aufgenommen werden.
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§ 5 
Erziehungsplan

Um den Vollzug des Jugendarrestes nutzbringend planen 
und eine Nachbetreuung vorbereiten zu können, ver-
schaffen sich Vollzugsleitung und beteiligte Bedienstete 
im Anschluss an das Zugangsgespräch einen möglichst 
umfassenden Überblick über die Persönlichkeit der 
Jugendlichen, deren Lebensverhältnisse und die diese 
prägenden Umstände. Auf dieser Grundlage werden 
gemeinsam mit den Jugendlichen Art und Umfang der 
Gestaltungselemente erarbeitet, die geeignet sind, beste-
hende Schwierigkeiten zu bewältigen, um eine erneute 
Straffälligkeit zu vermeiden. Die Jugendhilfe soll ein-
bezogen werden. Der Bericht der Jugendgerichtshilfe ist 
zu berücksichtigen. Die Personensorgeberechtigten sind 
einzubeziehen, wenn dies für die Entwicklung der 
Jugendlichen förderlich ist und die Dauer des Jugendar-
restes es zulässt.

§ 6 
Beschäftigung

(1) Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes sind erziehe-
risch geprägte und sinnvolle Tätigkeiten. Sie soll die 
Entwicklung von Gemeinschaftsfähigkeit fördern und 
die Erkenntnis vermitteln, dass Pfl ichten innerhalb eines 
Gemeinwesens von allen zu tragen sind.

(2) Jugendliche können zu diesen Tätigkeiten herangezo-
gen werden, soweit sie nicht an besonderen Maßnahmen 
teilnehmen. Ein Anspruch auf Entlohnung entsteht 
nicht.

§ 7 
Freizeit

(1) Jugendliche sind anzuleiten, ihre Freizeit sinnvoll zu 
gestalten. Hierzu sollen handwerkliche, kreative und 
künstlerische Betätigungen ermöglicht werden.

(2) Die Jugendlichen sollen Gelegenheit erhalten, eine 
Bücherei zu benutzen. Sie können in angemessenem 
Umfang Bücher besitzen.

(3) Ihnen kann gestattet werden, am gemeinschaftlichen 
Hörfunk- und Fernsehempfang teilzunehmen. Der 
Zugang zu tagesaktuellen Informationen ist zu ermögli-
chen.

§ 8 
Sport

Es sind ausreichende Sportmöglichkeiten anzubieten, 
auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Jugendlichen 
sollen vornehmlich durch Mannschaftssport lernen, 
Gemeinschaftssinn zu entwickeln, Regeln einzuhalten 
und Rücksicht auf Andere zu nehmen. Ihre Bereitschaft 
zur Teilnahme am Sport ist zu fördern. 

§ 9 
Kontakte, Anlaufstellen

(1) Den Jugendlichen sollen alsbald nach der Aufnahme 
Kontakte zur Jugendhilfe, außervollzuglichen Organisa-
tionen und Bildungsstätten sowie zu Personen und Verei-
nen ermöglicht werden, die ihnen nach der Entlassung 
persönliche und soziale Hilfestellung leisten können. 
Dazu sollen Gesprächskontakte und regelmäßige Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt und Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner benannt werden, an 
die sie sich nach ihrer Entlassung wenden können.

(2) Den Jugendlichen ist die Bedeutung der nachsorgen-
den Betreuung zu vermitteln. Sie sind dazu anzuhalten, 
den Kontakt zu den ihnen vermittelten Personen und 
Anlaufstellen frühzeitig und regelmäßig herzustellen.

§ 10 
Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung

Jugendlichen kann gestattet werden, an Veranstaltungen 
nach §§ 6 bis 9 auch außerhalb der Einrichtung teilzu-
nehmen. Sie werden begleitet, wenn dies erforderlich ist.

§ 11 

Persönlicher Bereich

(1) Jugendliche dürfen nur Sachen in Gewahrsam haben, 
die ihnen mit Zustimmung der Einrichtung belassen 
oder überlassen werden.

(2) Sie dürfen eigene Kleidung tragen. Anstaltseigene 
Kleidung wird bei Bedarf oder auf ihren Wunsch zur Ver-
fügung gestellt.

§ 12 

Unterbringung

(1) Jugendliche werden in ihren Arresträumen in der 
Regel allein untergebracht.

(2) Sie können gemeinsam untergebracht werden, wenn 
ihr körperlicher oder seelischer Zustand dies erfordert 
oder sie eine gemeinsame Unterbringung ausdrücklich 
wünschen und erzieherische Gründe dem nicht entge-
genstehen.

(3) Arresträume dürfen nicht mit mehr Jugendlichen als 
zugelassen belegt werden.

(4) Männliche Jugendliche werden von weiblichen 
Jugendlichen getrennt untergebracht. Gemeinsame För-
derungsangebote sind zulässig.

§ 13 

Verpflegung

Zusammensetzung und Nährwert der Verpfl egung ent-
sprechen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung e. V. und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpfl egung 
gewährt. Den Jugendlichen ist zu ermöglichen, Speise-
vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen.

§ 14 

Gesundheitsfürsorge

(1) Für das körperliche, seelische, geistige und soziale 
Wohlergehen der Jugendlichen ist zu sorgen. Diese haben 
die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
und zur Hygiene zu unterstützen.

(2) Die Bedeutung einer gesunden Lebensführung ist 
ihnen in geeigneter Form zu vermitteln. Insbesondere ist 
auf die Gefährdung durch Infektionen, illegale Drogen, 
Tabak und Alkohol hinzuweisen. Insoweit sollen jugend-
spezifi sch zugeschnittene Beratungs-, Behandlungs- und 
Betreuungsangebote unterbreitet werden. Den Jugend-
lichen werden auch die Vorteile gesunder Ernährung 
nahegebracht. 

(3) Die Jugendlichen werden bei der Aufnahme oder als-
bald danach sowie nach Möglichkeit vor der Entlassung 
ärztlich untersucht. Soweit erforderlich werden sie wäh-
rend des Vollzuges des Arrestes ärztlich behandelt.

(4) Ihnen werden täglich mindestens zwei Stunden Auf-
enthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witterung dies 
zulässt und die Jugendlichen nicht an besonderen Maß-
nahmen teilnehmen. 

§ 15 

Religionsausübung

(1) Den Jugendlichen darf seelsorgliche Betreuung nicht 
versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer Religions-
gemeinschaft in Verbindung zu treten. Die Teilnahme am 
Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses ist zu ermöglichen.

(2) Die Jugendlichen dürfen grundlegende religiöse 
Schriften und Gegenstände des religiösen Gebrauchs in 
angemessenem Umfang besitzen. 

(3) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
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§ 16 
Schriftwechsel, Pakete

(1) Die Jugendlichen können unbeschränkt Schreiben 
empfangen und absenden. Die Einrichtung kann die 
Kosten für abgehende Schreiben in angemessenem 
Umfang übernehmen, wenn die Jugendlichen dazu nicht 
in der Lage sind.

(2) Die Vorschriften der §§ 34 bis 37 des Jugendstrafvoll-
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend.

(3) Der Empfang und der Versand von Paketen sind 
nicht zulässig.

§ 17 
Besuche, Telefonate, Ausgang

(1) Auf Antrag kann die Vollzugsleitung Besuche und 
Telefonate erlauben.

(2) Die Zulassung einer Person zum Besuch kann von 
ihrer Durchsuchung abhängig gemacht werden. Die Voll-
zugsleitung kann die offene optische Überwachung der 
Besuche anordnen.

(3) Der Besuch darf abgebrochen werden, wenn eine 
schädliche Beeinfl ussung der Jugendlichen zu befürchten 
ist oder durch den Besuchsverlauf die Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung gefährdet wird.

(4) Die Vollzugsleitung kann den Jugendlichen Ausgang 
gewähren. Sie werden begleitet, wenn dies erforderlich 
ist.

Abschnitt 3 
Verhalten im Arrestvollzug

§ 18 
Verhalten der Jugendlichen

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen für 
ein sozialverträgliches Verhalten ist zu wecken und zu 
fördern. Sie haben sich nach der Tageseinteilung der 
Einrichtung zu richten und dürfen durch ihr Verhalten 
das geordnete Zusammenleben nicht stören.

(2) Sie haben die Anordnungen der Vollzugsbediensteten 
zu befolgen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen 
sie ohne Erlaubnis nicht verlassen.

(3) Ihre Arresträume und die ihnen von der Einrichtung 
überlassenen Sachen haben sie in Ordnung zu halten 
und schonend zu behandeln.

(4) Sie haben Umstände unverzüglich zu melden, die 
eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr 
für die Gesundheit einer Person bedeuten.

§ 19 
Hausregeln

Die Vollzugsleitung erlässt Regeln für den Aufenthalt in 
der Einrichtung. Darin sind insbesondere die Rechte und 
Pfl ichten der Jugendlichen, der Tagesablauf und der 
Wochenplan zu beschreiben. Sie sind so zu verfassen, 
dass die Jugendlichen Sinn und Zweck der Regeln für 
ein gemeinschaftliches Zusammenleben verstehen kön-
nen.

§ 20 
Konfliktregelung

(1) Verstoßen die Jugendlichen gegen Pfl ichten, die ihnen 
durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes auf-
erlegt sind, werden Ursachen und Auswirkungen dieser 
Pfl ichtverstöße alsbald nach ihrer Feststellung in einem 
Gespräch erörtert und möglichst aufgearbeitet. 

(2) Verbleibende Probleme sollen durch ausgleichende 
Maßnahmen, insbesondere Entschuldigung, Schadens-
wiedergutmachung oder -beseitigung, bewältigt werden. 
Zudem können erzieherische Maßnahmen, namentlich 
die Erteilung von Weisungen und Aufl agen, die Be-
schränkung oder der Entzug einzelner Gegenstände und 
der Ausschluss von gemeinsamer Freizeit oder von ein-

zelnen Freizeitveranstaltungen bis zu einer Dauer von 
zwei Tagen, angeordnet werden.

§ 21 
Durchsuchung, Feststellung von Suchtmittelkonsum

(1) Die Jugendlichen, ihre Sachen und die Arresträume 
dürfen durchsucht werden. Die Durchsuchung männ-
licher Jugendlicher darf nur von Männern, die Durch-
suchung weiblicher Jugendlicher nur von Frauen vorge-
nommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Die Vollzugsleitung kann allgemein anordnen, dass 
bei der Aufnahme in der Regel eine mit einer Entklei-
dung verbundene körperliche Durchsuchung Jugendli-
cher durchzuführen ist, die Entkleidung im Einzelfall 
jedoch unterbleibt, wenn hierdurch die Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung nicht gefährdet wird. Ansons-
ten ist eine solche Durchsuchung nur bei Gefahr im Ver-
zug oder auf Anordnung der Vollzugsleitung im Einzel-
fall zulässig. Bei der Durchsuchung von männlichen 
Jugendlichen dürfen nur Männer, bei der Durchsuchung 
von weiblichen Jugendlichen nur Frauen zugegen sein. 
Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzuführen. 
Andere Jugendliche dürfen nicht anwesend sein.

(3) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung können allgemein oder im Einzelfall 
Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den 
Missbrauch von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maß-
nahmen dürfen nicht mit einem körperlichen Eingriff 
verbunden sein.

§ 22 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Jugendliche können besondere Sicherungs-
maßnahmen angeordnet werden, wenn eine erhebliche 
Störung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
nicht auf andere Weise vermieden oder behoben werden 
kann. Sie sind insbesondere zur Abwehr der Gefahr von 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen sowie zur 
Verhinderung von Selbstverletzungen zulässig. Die Maß-
nahmen dürfen nur solange aufrechterhalten werden, 
wie es der Zweck erfordert.

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:

1.   der Entzug von Gegenständen, die zu Gewalttätigkei-
ten missbraucht werden könnten,

2.   die Absonderung von oder die Zusammenlegung mit 
anderen Jugendlichen und

3.   die Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Arrestraum ohne gefährdende Gegenstände bis zu 24 
Stunden.

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen werden durch die 
Vollzugsleitung angeordnet. Bei Gefahr im Verzug kön-
nen auch andere Bedienstete der Arresteinrichtung eine 
vorläufi ge Anordnung treffen. In diesen Fällen ist die 
Entscheidung der Vollzugsleitung unverzüglich einzuho-
len. Die Gründe für die Anordnung und Aufhebung 
besonderer Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentie-
ren.

(4) Jugendliche, die in einem besonders gesicherten 
Arrestraum ohne gefährdende Gegenstände unterge-
bracht sind, sucht der ärztliche Dienst auf.

(5) Die Regelungen der §§ 84 bis 86 und 88 des Jugend-
strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über den 
unmittelbaren Zwang gelten für den Vollzug des Jugend-
arrestes entsprechend. Waffen dürfen nicht gebraucht 
werden.

§ 23 
Beschwerderecht, Justizvollzugsbeauftragter

(1) Jugendliche können sich mit Wünschen, Anregungen 
und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst 
betreffen, an die Vollzugsleitung wenden. Diese wird als-
bald das Gespräch mit den Jugendlichen suchen, um die 
Anliegen mit ihnen zu besprechen. Es sind regelmäßige 
Sprechstunden einzurichten. 
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(2) Die Möglichkeit, sich an den Justizvollzugsbeauf-
tragten des Landes Nordrhein-Westfalen zu wenden, 
bleibt unberührt. Der Justizvollzugsbeauftragte kann die 
Jugendlichen in ihren Räumen aufsuchen. Die Ausspra-
che und der Schriftwechsel mit ihm werden nicht über-
wacht. 

(3) Besichtigt eine Vertreterin oder ein Vertreter der Auf-
sichtsbehörde die Arresteinrichtung, ist zu gewährleis-
ten, dass die Jugendlichen sich in Angelegenheiten, die 
sie selbst betreffen, an diese wenden können.

(4) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde 
bleibt unberührt. 

Abschnitt 4 
Beendigung des Vollzuges

§ 24 
Schlussbericht, Entlassungsgespräch

(1) Die Vollzugsleitung erstellt zum Ende des Vollzuges 
einen Bericht. Dieser enthält namentlich eine Darstel-
lung

1.  des Verlaufs des Jugendarrestes,

2.  der angebotenen Maßnahmen,

3.  der wahrgenommenen Maßnahmen,

4.  der Bereitschaft zur Mitarbeit und

5.  der Angebote und Vereinbarungen nach § 9.

Der Bericht hat sich an den Fähigkeiten und Entwick-
lungsmöglichkeiten der Jugendlichen auszurichten. Die 
Vollzugsleitung bespricht den wesentlichen Inhalt mit 
den Jugendlichen in einem Entlassungsgespräch.

(2) Der Bericht ist für die Vollzugs- und Strafakten 
bestimmt. Eine Ausfertigung des Berichts erhalten die 
Jugendgerichtshilfe, die Jugendlichen, die Personensor-
geberechtigten und bei unter Bewährungsaufsicht ste-
henden Jugendlichen der ambulante Soziale Dienst der 
Justiz.

§ 25 
Fahrtkosten

Jugendliche erhalten, soweit ihre eigenen Mittel nicht 
ausreichen, von der Einrichtung eine Beihilfe zu den 
Fahrtkosten öffentlicher Verkehrsmittel, um ihren Wohn-
ort, ihre Schule oder ihren Ausbildungs- oder Arbeits-
platz zu erreichen.

Abschnitt 5 
Organisation

§ 26 
Arresteinrichtungen

(1) Dauerarrest und Kurzarrest von mehr als zwei Tagen 
werden in Jugendarrestanstalten, Freizeitarrest und 
Kurzarrest von bis zu zwei Tagen in Freizeitarresträu-
men und in Jugendarrestanstalten vollzogen.

(2) Jugendarrestanstalten und Freizeitarresträume dür-
fen nicht in Anstalten eingerichtet werden, in denen 
Strafhaft, Untersuchungshaft oder Maßregeln der Bes-
serung und Sicherung vollzogen werden. Der Vollzug 
anderer gerichtlich angeordneter freiheitsentziehender 
Maßnahmen in Jugendarrestanstalten und Freizeitar-
resträumen ist grundsätzlich nicht zulässig.

(3) Jugendarrestanstalten sollen nicht weniger als zehn 
Jugendliche aufnehmen können.

(4) Jugendarrest kann auch in freien Formen vollzogen 
werden. 

§ 27 
Aufsichtsbehörde

Das Justizministerium führt die Aufsicht über die 
Jugendarrestanstalten.

§ 28 
Belegungsfähigkeit, Ausstattung

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit 
für jede Einrichtung so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung gewährleistet ist. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass auch eine ausreichende Anzahl zweck-
dienlich ausgestatteter Räume für Seelsorge, Freizeit, 
Sport und soziale und therapeutische Maßnahmen zur 
Verfügung steht.

(2) Die für den Aufenthalt während der Ruhe- und Frei-
zeit bestimmten Räume sowie die Gemeinschaftsräume 
sind jugendgerecht und ihrer Nutzung entsprechend aus-
zugestalten.

§ 29 
Leitung des Vollzuges

(1) Vollzugsleiterin oder Vollzugsleiter ist die Jugend-
richterin oder der Jugendrichter am Ort des Vollzuges. 
Die Bestellung erfolgt durch das Justizministerium.

(2) Die Vollzugsleitung vertritt die Einrichtung nach 
außen und ist für den gesamten Arrestvollzug verant-
wortlich. Sie kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufga-
benbereiche auf andere Bedienstete übertragen.

§ 30 
Vollzugsbedienstete

(1) Den Arresteinrichtungen werden für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben geeignete Bedienstete in der erforderli-
chen Anzahl und mit der für die Arbeit im Jugendarrest-
vollzug  notwendigen Qualifi kation zur Verfügung 
gestellt. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
ist sicherzustellen.

(2) Anzahl und Einsatzzeiten der in den Arresteinrich-
tungen tätigen sozialpädagogischen und psychologischen 
Fachkräfte sowie Sportübungsleiterinnen oder Sport-
übungsleiter sind so zu bemessen, dass die Erfüllung der 
gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gewährleistet ist.

§ 31 
Ehrenamtliche Betreuung

(1) Die Arresteinrichtung bezieht ehrenamtliche Betreu-
erinnen und Betreuer ein, die in der Lage sind, einen 
Beitrag zur Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben zu 
leisten.

(2) Die Vollzugsleitung soll hierzu vertrauenswürdige 
und lebenserfahrene Personen gewinnen.

Abschnitt 6 
Sonstige Vorschriften

§ 32 
Einsatz von Videotechnik

(1) Das Gelände der Arresteinrichtung sowie das Innere 
ihrer Gebäude mit Ausnahme der Arrest- und der Sani-
tärräume dürfen aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Einrichtung mittels Videotechnik beobachtet 
werden.

(2) Die Beobachtung von besonders gesicherten Ar-
resträumen ohne gefährdende Gegenstände mittels Vi-
deotechnik ist nur im Einzelfall und auf Anordnung der 
Vollzugsleitung zulässig, soweit dies zur Abwehr von Ge-
fahren für das Leben oder erheblichen Gefahren für die 
Gesundheit der Jugendlichen oder Dritter erforderlich 
ist. Die Anordnung darf nur soweit aufrecht erhalten 
werden, als es ihr Zweck erfordert. Die Vollzugsleitung 
dokumentiert die Anordnung und die Gründe der Maß-
nahme. 

(3) Die Beobachtung mittels Videotechnik ist durch 
geeignete Hinweise erkennbar zu machen.

(4) Die Anfertigung von Bildaufzeichnungen ist nur im 
Fall von Absatz  1 zulässig. Diese Aufzeichnungen sind 
spätestens zwei Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen, 
soweit nicht ihre Speicherung gemäß §  99 Absatz  2 
Buchstabe a bis d des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nord-
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rhein-Westfalen erforderlich ist. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 33 
Datenschutz, kriminologische Forschung

Die Vorschriften der §§  98, 99 und 101 bis 108 des 
Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gelten 
entsprechend.

§ 34 
Arrest wegen der Nichterfüllung von Weisungen, 

Auflagen oder Anordnungen

Zur Abwendung des weiteren Vollzuges des Arrestes 
wegen der Nichterfüllung von Weisungen oder Aufl agen 
sollen die Jugendlichen angehalten werden, während des 
Arrestvollzuges die Weisungen oder Aufl agen zu erfüllen. 
Satz  1 gilt für die Nichterfüllung von Anordnungen 
gemäß § 98 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten entsprechend.

§ 35 
Entsprechende Anwendung

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für Heranwach-
sende und für nach Jugendstrafrecht zu Jugendarrest 
verurteilte Erwachsene entsprechend.

§ 36 
Freizeit- und Kurzarrest

Die Regelungen der §§ 5, 14 Absatz 3 Satz 1, 23 Absatz 1 
Satz 3 und 24 Absatz 1 gelten für den Vollzug von Frei-
zeit- und Kurzarrest nicht. Im Übrigen gelten die Rege-
lungen dieses Gesetzes nur insoweit, als die Dauer des 
Arrestvollzuges die Anwendung zulässt.

§ 37 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit 
und Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz  1 Satz  1 
(Informationsfreiheit) und Artikel 10 Absatz  1 (Brief- 
und Postgeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.

§ 38 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2017 und danach alle fünf Jahre über die 
mit diesem Gesetz gemachten Erfahrungen.

Düsseldorf, den 30. April 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2013 S. 203

7113

Gesetz zur Änderung 
des Ladenöffnungsgesetzes

Vom 30. April 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Ladenöffnungsgesetzes

Artikel 1
Änderung des Ladenöffnungsgesetzes

Das Ladenöffnungsgesetz vom 16. November 2006 (GV. 
NRW. S. 516) wird wie folgt geändert:

1.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Verkaufsstellen dürfen

  1.  an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche 
Begrenzung und samstags von 0 bis 22 Uhr geöff-
net sein (allgemeine Ladenöffnungszeit) und

  2.  am 24. Dezember an Werktagen bis 14 Uhr 
geöffnet sein, wenn in den nachfolgenden 
Bestimmungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden.“

 b)   Nach Absatz  2 werden folgende Absätze 3 bis 5 
eingefügt:

   „(3) Abweichend von Absatz  1 Nummer  1 dürfen 
Verkaufsstellen zur Durchführung von Verkaufs-
veranstaltungen an bis zu vier Samstagen im Jahr 
von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein. Die Tage werden 
von den Inhaberinnen und Inhabern von Verkaufs-
stellen festgelegt und sind der zuständigen örtli-
chen Ordnungsbehörde vier Wochen im Voraus 
schriftlich anzuzeigen. Widerspricht die örtliche 
Ordnungsbehörde nicht spätestens zwei Wochen 
nach dem Eingang der Anzeige, darf die Veranstal-
tung durchgeführt werden.

  (4) Absatz 3 fi ndet keine Anwendung 

  1. auf den Ostersamstag,

  2. auf den Pfi ngstsamstag,

  3.  auf den Samstag vor einem Adventssonntag, der 
nach § 6 Absatz 4 freigegeben wird,

  4.  auf die Samstage vor dem Volkstrauertag und 
dem Totensonntag und

  5.  auf die Samstage vor dem 1. Mai, vor dem 
3.  Oktober, vor dem Allerheiligentag und vor 
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dem 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen 
Sonntag fällt.

   (5) Bei der Öffnung einer Verkaufsstelle nach 
Absatz 3 Satz 1 müssen sämtliche Abschlussarbei-
ten bis 24 Uhr abgeschlossen sein.“

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6.

2.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer 
oder mehrerer der Warengruppen Blumen und 
Pfl anzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- 
und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser 
Waren und eines begrenzten Randsortiments für 
die Dauer von fünf Stunden. Die für Wirtschaft 
zuständige oberste Landesbehörde kann zur nähe-
ren Bestimmung der Begriffe Kern- und Randsor-
timent im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft 
zuständigen Landtagsausschuss eine Rechtsver-
ordnung erlassen.“

 b)  Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

   „3. Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, 
deren Kernsortiment aus selbst erzeugten land-
wirtschaftlichen Produkten besteht, für die 
Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Rand-
sortiments für die Dauer von fünf Stunden. Die für 
Wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde 
kann zur näheren Bestimmung der Begriffe Kern- 
und Randsortiment im Einvernehmen mit dem für 
Wirtschaft zuständigen Landtagsausschuss eine 
Rechtsverordnung erlassen.“

 c)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Auch Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen an die-
sem Tag nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet sein.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Abgabe 
von Waren am Ostermontag, am Pfi ngstmontag 
und 2. Weihnachtstag.“

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden nach dem Wort „Verkaufsstel-
len“ die Wörter „aus Anlass von örtlichen Festen, 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen“ 
eingefügt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die zuständige örtliche Ordnungsbehörde 
wird ermächtigt, die Tage nach Absatz  1 und 2 
durch Verordnungen freizugeben. Die Freigabe 
kann sich auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und 
Handelszweige beschränken. Innerhalb einer Ge-
meinde dürfen nach Absatz  1 insgesamt nicht 
mehr als elf Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr 
freigegeben werden. Erfolgt eine Freigabe nach 
Absatz  1 für das gesamte Gemeindegebiet, darf 
dabei nur ein Adventssonntag freigegeben werden. 
Erfolgt die Freigabe nach Absatz 1 beschränkt auf 
bestimmte Bezirke, Ortsteile und Handelszweige, 
darf nur ein Adventssonntag je Bezirk, Ortsteil 
und Handelszweig freigegeben werden, insgesamt 
dürfen jedoch nicht mehr als zwei Adventssonn-
tage je Gemeinde freigegeben werden. Bei der 
Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des 
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Vor Er-
lass der Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage 
nach Absatz 1 sind die zuständigen Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und 
Kirchen, die jeweilige Industrie- und Handelskam-
mer und die Handwerkskammer anzuhören.“

 c)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Von der Freigabe der Tage nach Absatz 1 und 
4 sind ausgenommen:

  1.  die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsge-
setzes NW,

  2. Ostersonntag,

  3. Pfi ngstsonntag,

  4. zwei Adventssonntage,

  5. der 1. und 2. Weihnachtstag und

  6.  der 1. Mai, der 3. Oktober und der 24. Dezember, 
wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt.“

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden nach den Wörtern „Sonn- und 
Feiertagen“ die Wörter „und am 24. Dezember, 
wenn dieser auf einen Werktag fällt, sowie an 
Samstagen“ eingefügt.

 b)   In Satz 2 werden die Wörter  „diesen Tagen“ durch 
die Wörter „Sonn- und Feiertagen und an Samsta-
gen nach 22 Uhr“ ersetzt.

5.  § 13 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 wird die Angabe „500“ durch die Angabe 
„5 000“ und die Angabe „15.000“ durch die Angabe 
„15 000“ ersetzt.

6.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Inkrafttre-
ten; Übergangsregelung“.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 c)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 d)   Nach Absatz  1 werden folgende Absätze 2 und 3 
angefügt:

   „(2) Auf Verordnungen der örtlichen Ordnungsbe-
hörden zur Freigabe von verkaufsoffenen Sonn- 
und Feiertagen für das Jahr 2013 im Sinne des § 6 
des Ladenöffnungsgesetzes vom 16. November 
2006 (GV. NRW. S. 516), die bis zum 18. Mai 2013 
beschlossen sind, sind §  6 Absätze 1 und 4 des 
Ladenöffnungsgesetzes in ihrer bis dahin gelten-
den Fassung anzuwenden.

   (3) Auf Verordnungen im Sinne von Absatz  2, die 
nach dem 18. Mai 2013 beschlossen werden, fi ndet 
§ 6 dieses Gesetzes Anwendung.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 18. Mai 2013 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. April 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

 Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2013 S. 208
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Genehmigung der 16. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Essen
Vom 22. März 2013

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 11. Dezember 2012 bis 18. Dezem-
ber 2012 die 16. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans für die Planungsgemeinschaft der Städtere-
gion Ruhr im Gebiet der Stadt Essen beschlossen 
(Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße / Dickmannstraße).

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft Städ-
teregion Ruhr mit Schreiben vom 7. Januar 2013 Akten-
zeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 21. Januar 2013 – 
gemäß § 39 Absatz 2 Landesplanungsgesetzes NRW vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. 
S. 33), zur Genehmigung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 22. März 2013 gemäß §  39 
Absatz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem Regionalverband Ruhr genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 26. April 2013

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 210
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